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Gemeinde Beselich     Bebauungsplan "Antoniusweg", 1. Ergänzung

EINLEITUNGSBESCHLUSS
gem. § 2 Abs. 1 BauGB durch die
Gemeindevertretung am __.__.____.

BEKANNTMACHUNG
des Aufstellungsbeschlusses im
Beselicher Wochenspiegel
am __.__.____.

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT
gem. § 3 Abs. 1 BauGB vom __.__.____ bis
einschließlich __.__.____ .

BEKANNTMACHUNG
der Öffentlichkeitsbeteiligung im
Beselicher Wochenspiegel
am __.__.____.

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN
gem. § 4 Abs. 1 BauGB vom __.__.____ bis
einschließlich __.__.____ .

ENTWURFSBESCHLUSS
gem. § 3 Abs. 2 BauGB durch die Gemeindevertretung
am __.__.____ .

ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG
gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom __.__.____
bis einschließlich __.__.____ .

BEKANNTMACHUNG
der Offenlage im Beselicher Wochenspiegel
am __.__.____.

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN
gem. § 4 Abs. 2 BauGB vom __.__.____
bis einschließlich __.__.____ .

SATZUNGSBESCHLUSS
gem. § 10 BauGB durch die Gemeindevertretung am __.__.____ .

AUSFERTIGUNGSVERMERK
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit dem hierzu ergangenen Beschluss
der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Beselich, den __.__.____

Der Gemeindevorstand

.......................................
Bürgermeister

RECHTSKRAFTVERMERK
Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung im Beselicher Wochenspiegel
gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft getreten am __.__.____ .

Beselich, den __.__.____

Der Gemeindevorstand

.......................................
Bürgermeister

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO), 
Planzeichenverordnung (PlanzVO), 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 
Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), 
Hessisches Wassergesetz (HWG), 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
Hessische Bauordnung (HBO) 
in der bei der maßgeblichen Auslegung des Bebauungsplanes geltenden Fassung.

Katasteramtliche Darstellungen

 

Zeichnerische Festsetzungen, Sonstige Planzeichen

Art der baulichen Nutzung (§ 9(1)1 BauGB) 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1)1 BauGB) 

Flurgrenze

Flurnummer

Polygonpunkt

Flurstücksnummer

Vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen
mit Grenzsteinen

Allgemeines Wohngebiet

Grundflächenzahl als Höchstmaß

Geschossflächenzahl als Höchstmaß

WA

GRZ

GFZ

7051/5

Fl. 44

Zahl der maximal zulässigen VollgeschosseII

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß

FHmax.

THmax.

Firsthöhe, gemessen in Meter über dem höchsten Anschnitt des 
gewachsenen Geländes

Traufhöhe (Schnittkante Außenwand - Oberkante Dachhaut), gemessen in 
Meter über dem höchsten Anschnitt des gewachsenen Geländes

Baugrenze, Bauweise (§ 9(1)2 BauGB) 

Verkehrsflächen (§ 9(1)11 BauGB) 

Sonstige Planzeichen

Baugrenze

Straßenverkehrsflächen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

Straßenbegrenzungslinie

EinzelhausbebauungE

Erhaltung von Bäumen (§ 9(1)25b BauGB) 

Erhaltung: Bäume

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO), 
Planzeichenverordnung (PlanzVO), 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 
Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), 
Hessisches Wassergesetz (HWG), 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
Hessische Bauordnung (HBO) 
in der bei der maßgeblichen Auslegung des Bebauungsplanes geltenden Fassung.

Katasteramtliche Darstellungen

 

Zeichnerische Festsetzungen, Sonstige Planzeichen

Art der baulichen Nutzung (§ 9(1)1 BauGB) 

WA
GRZ = 0,3

GFZ = 0,6

Z = II

THmax = 6,5 m

FHmax = 9 m

E

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen: 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
2.1 Die Traufhöhe, gemessen in Meter über dem höchsten Anschnitt des gewachsenen 

Geländes, darf 6,50 m nicht übersteigen. 
2.2 Die Firsthöhe, gemessen in Meter über dem höchsten Anschnitt des gewachsenen Ge-

ländes, darf 9 m nicht übersteigen. 
 

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 
Abs.  1, Abs. 4 BauNVO, § 23 Abs.  2, Abs.  3, Abs. 5 BauNVO) 

3.1 Es wird bestimmt, dass Garagen, Stellplätze und untergeordnete Nebenanlagen auf 
dem gesamten Baugrundstück zulässig sind (innerhalb und außerhalb der durch die 
Baugrenzen definierten überbaubaren Grundstücksflächen). Die landesrechtlichen 
Bestimmungen über Abstände und Abstandsflächen (§ 6 HBO) bleiben unberührt. 

  
4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
4.1 Gehwege, Stellplatzzufahrten sowie Hofflächen auf dem Baugrundstück sind in wasser-

durchlässiger Bauweise zu befestigen (z.B. wassergebundene Wegedecken, weitfugige 
Pflasterungen, Rasenpflaster, Schotterrasen oder Porenpflaster). 

4.2 Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen von mehr als 1 m² Fläche sind un-
zulässig, soweit sie auf einem (Unkraut-)Vlies, einer Folie oder einer vergleichbaren 
Untergrundabdichtung aufgebracht werden und nicht wie bei einem klassischen Stein-
garten die Vegetation, sondern das steinerne Material als hauptsächliches Gestaltungs-
mittel eingesetzt wird oder soweit sie nicht dem Spritzwasserschutz am Gebäude die-
nen. Dem Spritzwasserschutz dienen Hausumrandungen mit einer Breite von bis zu 40 
cm oder entsprechend dem jeweiligen Dachüberstand. 

 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO): 
§ 1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 
(1) Bei Dacheindeckungen ist die Verwendung von Faserzementplatten und die Verwen-

dung zementfarbener Materialien untersagt. Zulässig sind ausschließlich harte, nicht 
glänzende, kleinmaßstäbliche Materialien dunkler Farbe (schwarz, anthrazit, dunkel-
braun, dunkelrot). 

(2) Zulässig sind Gebäude mit geneigten Dächern, ausgenommen sind Sheddächer und 
Tonnendächer. Die Dachneigung beträgt 12-45°. Bei Garagen, überdachten Pkw-Stell-
plätzen (Carports) und Nebenanlagen i.S. § 14 BauNVO sowie auf in der Grundfläche 
untergeordneten Gebäudeteilen sind auch geringere Dachneigungen einschl. Flachdä-
chern zulässig. Als untergeordnet in diesem Sinne gilt: Verhältnis der Flachdachberei-
che zur Gesamtgrundfläche des Gebäudes max. 1:3. 

(3) Die Dachaufbauten sind nur in Form von Spitz-, Giebel- oder Schleppgauben zulässig. 
  
§ 2 Gestaltung von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 
(1) Die Höhe der Einfriedungen beträgt straßenseitig maximal 0,8 m, gemessen ab Fahr-

bahnoberkante. Im Übrigen sind Einfriedungen allgemein bis 1,5 m zulässig. Stützmau-
ern dürfen die Höhe von Einfriedungen nicht überschreiten. 

(2) Für Einfriedungen sind folgende Formen zulässig: 
• Geschlossene Laubstrauchhecken, 
• Naturbelassene Holzzäune, 
• Einfriedungen aus Maschendraht- oder Stabgitterzäune ohne Kunststoffverkleidun-

gen oder Kunststoffeinflechtungen, 

 

• Einfriedungen aus Drahtgeflecht in Verbindung mit einer geschlossenen Laub-
strauchhecke oder in Verbindung mit ausdauernden Rank- bzw. Schlingpflanzen, 

• Mauern aus Natursteinen mit einer Maximalhöhe von 1 m, 
• Konifereneinfriedungen sind nicht zulässig. 

(3) Einfriedungen müssen so gestaltet werden, dass bodengebundenen Lebewesen Wan-
derwege erhalten bleiben, z.B. durchgehender Bodenabstand von mindestens 15 cm 
zur Unterkante der Einfriedung, Mauerzwischenräume betragen höchstens 2,5 m. Aus-
genommen sind zum Schutz vor Verbiss die Gartenbereiche, die dem Anbau von Gar-
tenbauerzeugnissen dienen (Grabland). 
 

§ 3 Begrünung von baulichen Anlagen und Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (§ 91 
Abs. 1 Nr. 5 HBO) 

(1) Bei der Grundstücksbepflanzung sind zu mindestens 75% standortgerechte Gehölze 
oder bewährte Obstsorten zu verwenden. Fassadenflächen der Nebengebäude sind zu 
mind. 25% zu begrünen. 

(2) Mind. 30% der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit Laubgehölzen zu be-
pflanzen; hierbei zählen 1 Baum 25 qm, ein Strauch 1 m. Die verbleibende Fläche ist 
gärtnerisch zu gestalten. 

(3) Stellplätze für Abfallbehälter sind mit Laubgehölzen einzugrünen, sofern sie nicht an-
derweitig fremder Sicht entzogen sind. 
 

  

Wasserrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 42 HWG 
 Dachflächenwasser ist in Zisternen aufzufangen und zu verwenden (z.B. Gartenbewäs-

serung, Toilettenspülung). 
 

 

IV. Grundstücksteilungen 
 In Anwendung des § 19 Abs. 1 BauGB wird bestimmt, dass die Teilung von Grundstü-

cken i.S. § 19 Abs. 2 BauGB zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung bedarf. 
 
 

Hinweise: 
 
Denkmalschutz: 

Gemäß § 21 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) sind Entdeckungen von Boden-
denkmälern unverzüglich der Denkmalfachbehörde, der Gemeinde oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde beim Kreisausschuss anzuzeigen. Auf die weiteren Bestimmungen 
des § 21 HDSchG wird verwiesen. 
 

Umwelt- und Artenschutz: 
Bauzeitenbeschränkung nach § 39 und 45 BNatSchG 

Notwendige Rückschnitts-, Fäll- und Rodungsmaßnahmen sowie die Baufeldräumung 
müssen außerhalb der gesetzlichen Brutzeit, also nur zwischen dem 1. Oktober und dem 
28./29. Februar eines Jahres, stattfinden. Ausnahmen sind mit der Naturschutzbehörde 
im Einzelfall abzustimmen und mit einer ökologischen Baubegleitung abzusichern. 
 
Kontrolle bei Baumfällungen und Gebäudekontrolle 

Baumfällarbeiten erfolgen außerhalb der Fortpflanzungszeit der Fledermäuse, also im Win-
terhalbjahr, jedoch bei frostfreier Wetterlage. Vor den Fäll- und Abrissarbeiten sind die 
Bäume und Gebäude durch eine fachkundige Person (UBB) auf die Anwesenheit von Fle-
dermäusen und die Eignung/Nutzung der Baumhöhle als Vogelniststätte hin zu prüfen. Bei 
Anwesenheit von Fledermäusen sind die Arbeiten auszusetzen und das weitere Vorgehen 
mit der UNB abzustimmen. 

 

 
Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben 

Um die Gefahr von Glaskollisionen zu verringern sind §37 des HeNatG und die Grundsätze 
der Broschüre "Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht" von Rössler et. al 2022 zu 
implementieren. Für Vögel problematische Glasflächen sollten bereits, wenn möglich, bau-
lich vermieden werden. Ist dies nicht möglich, so sind die entsprechenden Glasflächen 
wirksam zu markieren. Auch die Hinweise zur Reduktion von Beeinträchtigungen durch 
künstliche Beleuchtung sind anzuwenden (s. auch LAG VSW 2021 "Vermeidung von Vo-
gelverlusten an Glasscheiben"). 
 
Baumschutz 

Die bestehenden Bäume, welche vom direkten Eingriff nicht betroffen sind, sowie die 
planzeichnerisch zum Erhalt festgesetzten Bäume, sind zu erhalten und während der Bau-
arbeiten gemäß DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflä-
chen bei Baumaßnahmen“ zu schützen. Auf den Verbleib eines ausreichend großen Wur-
zelraums ist zu achten. Dies gilt auch für den Wurzelraum von Bäumen auf angrenzenden 
Grundstücken. 
 
Installation von Nisthilfen 

Bei einer Rodung des Baums mit Baumhöhle, ist dieser durch ökologische Baubegleitung 
dahingehend zu überprüfen, ob es sich um eine von Höhlenbrütern oder Fledermäusen 
nutzbare Höhle handelt. Sollte dies der Fall sein, sind umgehend 3 Nistkästen für Höhlen-
brüter und eine Naturhöhle für Fledermäuse zu installieren (siehe „Kontrolle bei Baumfäl-
lungen und Gebäudekontrolle“). 
 
Vermeidung von Lichtimmissionen 

Zur Verringerung der Umweltbelastungen für Mensch und Tier, der Vermeidung von Be-
einträchtigungen nachtaktiver Insekten, zum Erhalt des nächtlichen Ortsbildes und zur 
Energieeinsparung sind für die funktionale Außenbeleuchtung von Gebäuden und Freiflä-
chen wie z.B. Wege und Parkplätze energiesparend, blend- und streulichtarm sowie arten- 
und insektenfreundlich zu gestalten. Die Außenbeleuchtung ist mit starker Bodenausrich-
tung und geringer Seitenstrahlung herzustellen, damit ein über den Bestimmungsbereich 
bzw. die Nutzfläche Hinausstrahlen ausgeschlossen ist. 
 
Regionales Saatgut 

Bei Pflanz- und Saatarbeiten im Plangebiet sollte nur Pflanz- bzw. Saatgut regionaler Her-
kunft verwendet werden. 
 

Verwertung von Niederschlagswasser: 
Gemäß § 37 Abs. 4 HWG soll Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, von demje-
nigen, bei dem es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheit-
liche Belange nicht entgegenstehen. Niederschlagswasser soll darüber hinaus in geeigne-
ten Fällen versickert werden. 
 

Wasserschutzgebiet: 
Das Plangebiet liegt in der Zone IIIB des Wasserschutzgebietes für die Wassergewin-
nungsanlage „Tiefbrunnen III Ahlbach" der Gemeinde Beselich, Gemarkung Obertiefen-
bach, festgesetzt mit Verordnung vom 05.03.1965 (StAnz. 1965/14 S. 396). Die entspre-
chenden Verbote der Schutzgebietsverordnungen sind zu beachten. 
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